
 
1. Änderung  

der Entgeltordnung für die Benutzung des Lindenhofes Coswig (Anhalt) 
 
Auf Grundlage des § 6 (1) Gemeindeordnung LSA vom 5.10.1993, zuletzt geändert durch 
Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 15.12.2009, veröffentlicht GVBl. LSA 2009, Seite 648, 
677, in Verbindung mit dem Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom  
13. Dezember 1996 (GVBl. LSA Seite 405), zuletzt geändert durch Art. 11 des Gesetzes  
„Erstes Rechts- und Verwaltungsvereinfachungsgesetz“ vom 18. November 2005 (GVBl. 
LSA Seite 698), hat der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) in seiner Sitzung am 9.12.2010 
folgende 1. Änderung der Entgeltordnung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
Der § 1 Abs.2 wird folgendermaßen geändert: 
 
Die Einrichtung steht jedem Bürger für private Veranstaltungen zur Verfügung. Zusätzlich 
kann der Lindenhof für die Durchführung folgender Veranstaltungen genutzt werden: 
 

a) Veranstaltungen der Stadt Coswig und nachfolgender Einrichtungen 
b) Veranstaltungen von Trägern zur Förderung der Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit 
c) Veranstaltungen von Vereinen 
d) Parteien und politische Vereinigungen 
e) Kommerzielle Veranstaltungen. 

 
Artikel 2 

 
Der § 5 Abs. 4 wird folgendermaßen geändert: 
 
Eine vollständige oder teilweise Ermäßigung des Entgeltes ist auf Antrag möglich und wird 
durch Beschluss des Hauptausschusses der Stadt Coswig (Anhalt) gewährt. 
Voraussetzung für die Gewährung einer Ermäßigung ist die schriftliche Beantragung, zu 
richten an die Stadtverwaltung Coswig (Anhalt). Antragsberechtigt sind Nutzer für 
Veranstaltungen nach § 1 Abs. 2 b).  
Die Antragstellung hat mindestes zwei Monate vor Veranstaltungstermin zu erfolgen. 
Vereine, die ihren Sitz in der Stadt Coswig (Anhalt) haben, erhalten grundsätzlich 50 % 
Mietminderung. 
 
 

Artikel 3 
 

§ 8  
Inkrafttreten 

 
Die 1. Änderung der Entgeltordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
 
Coswig (Anhalt), den 9.12.2010 
 
 
 
Berlin 
Bürgermeisterin 

Gelöscht:  über eine 
anerkannte Gemeinnützigkeit 
verfügen,

Gelöscht: Die Antragstellung 
hat mindestes zwei Monate vor 
Veranstaltungstermin zu 
erfolgen.¶


